
Tempo 10 für die Johann-Houis-Straße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00891 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 7 – Sendling-Westpark vom 29.09.2020

Sehr geehrter Herr Keller,

wir kommen zurück auf den Antrag des Bezirksausschusses 7 vom 29.09.2020 und teilen 
dazu nach Einholung einer Stellungnahme der Polizei Folgendes mit:

Der Antrag zielt darauf ab, für die Johann-Houis-Straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 10 km/h einzuführen. Begründet wird dies mit überhöhten Geschwindigkeiten und dadurch 
bedingten Gefahren für spielende Kinder. Als Vergleichsfall wird die Geschwindigkeits-
limitierung auf 10 km/h in der Rietschelstraße in Solln angeführt.

Die Johann-Houis-Straße liegt in einer Tempo 30-Zone. Eine Verkehrsberuhigung liegt damit 
bereits vor. Eine weitere Beruhigung durch eine Anordnung Tempo 10 zum Schutz spielender 
Kinder ist nicht möglich, da Kinderspiele auf der Fahrbahn nicht erlaubt sind. 

Die Anordnung Tempo 10 in der Rietschelstraße dient dem Schutz der unmittelbar aus ihren 
Grundstücken auf die Fahrbahn tretenden Anwohner sowie dem Fußgängerverkehr 
insgesamt. Im Gegensatz zur Johann-Houis-Straße gibt es in der Rietschelstraße keine 
Gehwege.
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Auf Bitten der Anordnungsbehörde wird die Kommunale Verkehrsüberwachung die Johann-
Houis-Straße in ihr Messprogramm aufnehmen und dort – im Rahmen der personellen 
Möglichkeiten – hin und wieder Kontrollen durchführen.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
KVR I/331


